
  Bundesrecht konsolidiert 

www.ris.bka.gv.at  Seite 1 von 1 

Kurztitel 

Tierärztegesetz 

Kundmachungsorgan 

BGBl. Nr. 16/1975 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 86/2012 

§/Artikel/Anlage 

§ 29 

Inkrafttretensdatum 

01.09.2002 

Außerkrafttretensdatum 

14.08.2012 

Text 

II. HAUPTSTÜCK 

Berufliche Vertretung 

1. Abschnitt 

Österreichische Tierärztekammer 

§ 29. Zur Vertretung und Förderung der wirtschaftlichen Interessen und der Standesinteressen der Tierärzte 
ist die Österreichische Tierärztekammer (Kammer) eingerichtet. Sie ist eine Körperschaft des Öffentlichen 
Rechtes, hat ihren Sitz in Wien und ist berechtigt, das Bundeswappen mit der Umschrift “Österreichische 
Tierärztekammer” zu führen. 


